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§ 159 ASVG Ärztlicher Beistand,
Hebammenbeistand und Beistand
durch diplomierte Kinderkranken-

und Säuglingsschwestern
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2024

Ärztlicher Beistand, Hebammenbeistand und Beistand durch diplomierte Kinderkranken- und Säuglingsschwestern

werden in entsprechender Anwendung der §§ 134 und 135 gewährt. Hat die Anspruchsberechtigte nicht die

Vertragspartner (§ 338) oder die eigenen Einrichtungen (Vertragseinrichtungen) des Versicherungsträgers in Anspruch

genommen, so gebührt ihr Kostenersatz gemäß § 131.
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